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RATGEBER

AHV

Rückzahlung
der Ergänzungs-
leistungen?

7n 4er ZezY/wpe 7/93, 5ezYe 54, war
z« iesen, dass 4as öeizzz 7b4e vor-
iza«4e«e Vermöge« m 4ie Tsrömai'-
se einer EE-öerec/zfigfe« Perso«
/alle. TVac/z 4em Tod meiner
.Sc/zwester 4ie Ansprzzciz ge/zaöt
/zat an/EL, /zatten mein Solz« ««<7

ic/z se/zr vie/ AröezY n«4 anc/z Ko-
sten öeim An/Zöse« i/zrer Wb/znnng.
Dessen nngeacizfet iza? 4ie EL-
SYeiie Ansprnc/z er/zoöe« azz/ ez'ne

Azzsza/z/zz«g <7er Ä";-a«Ä:e«7:a5se, <7z'e

«ac/z 4em 7b4 4er Sc/zwester er-
/o/g?e Vo« 4ieser Azzsza/z/zz«g /za-

öe« wir etwa einen Drittel 4em
Spita/ vergzztet. 7st 4ie Foreferzzng
4er EL-5YeZ/e wirk/ic/z öerec/zfigt?

Anhand Ihrer Angaben kann ich
keine absolut verbindliche Ant-
wort erteilen. Immerhin scheinen
mir folgende Punkte wichtig zu
sein:

- In die Erbmasse fallen alle Gut-
haben und Verpflichtungen einer
verstorbenen Person. Die im Zu-
sammenhang mit dem Tode ent-

standenen Kosten, also auch die
Liquidation der Wohnung sowie
Rechnungen für einen Spitalauf-
enthalt, können grundsätzlich der
Erbmasse belastet werden.

- Der Grund der Auszahlung
der Krankenkasse ergibt sich aus
Ihrer Anfrage nicht genügend klar.
Es wäre denkbar, dass damit Lei-
stungen abgegolten wurden, wel-
che bereits früher vorschüssig mit
EL-Geldern gedeckt wurden. Ist
dies der Fall, dann erscheint die
Rückforderung gerechtfertigt,
kann doch eine gleiche Leistung
nicht doppelt vergütet werden.

- Schliesslich ist zu beachten,
dass in Ihrem Kanton zusätzliche
kantonale Ergänzungsleistun-
gen möglich sind. Diese Leistun-
gen können allenfalls - anders als
die bundesrechtlichen Ergän-
Zungsleistungen - im kantonalen
Recht als rückerstattungspflichtig
erklärt werden. Eine Rückforde-
rung dürfte sich allerdings nicht
auf die vom Bund mitfinanzierten
Ergänzungsleistungen erstrecken,
soweit diese zu Recht ausbezahlt
wurden. Meine Ausführungen in
der Zeitlupe müssen sich auf das
Bundesrecht beschränken, was
Sie sicher verstehen können.

Sie ersehen aus meiner Antwort,
dass im vorliegenden Fall mehrere
Fragen näher zu klären sind. Ich

empfehle Ihnen, sich dafür mit der
EL-Stelle direkt in Verbindung zu
setzen. Wenn Sie dies wünschen,
steht Ihnen die örtlich zuständige
Beratungsstelle von Pro Senectute

gerne beratend und vermittelnd zur
Seite.

Doppelte
Witwenrenten?
Wze ver/zö/t es sic/z mil 4er Witwen-
rente, wenn man gesc/zietien w«r4e
n«4 4er Ex-E/zemann wie4er ge-
/zeiratet Zzat? Wiir4en 7>ei seinem
Aöieöen öez'4e Eratzen, a/so 4ie
Witwe zz«4 4ie Er-Era« Witwen-
renten er/za/ten? Daz« möc/zte ic/z

sagen, 4ass 4ie E/ze 75 Ja/zre 4azz-

erte zzn4 4er E/zemann zn A/imen-
tenzaTzinngen an 4ie Ex-Era« ver-
p/Ziciztet vvzzr4e. A«/"4ie Alimenten-
zaiz/izngen wzzr4e 4ann später/rei-
willig verzic/ztet.

Die Grundzüge der geltenden Re-
gelung der AHV in bezug auf Wit-
wenrenten sehen folgendes vor:
Der Anspruch auf Witwenrente
richtet sich grundsätzlich danach,
ob die Frau eines bei der AHV
versicherten Mannes im Zeitpunkt
der Verwitwung Kinder hat oder
nicht. Eine Witwe mit Kindern
hat unabhängig von ihrem Alter
Anspruch auf eine Witwenrente.
Eine Witwe ohne Kinder hat An-
Spruch auf Witwenrente, wenn sie
im Zeitpunkt der Verwitwung das
45. Altersjahr zurückgelegt hat
und mindestens fünf Jahre verhei-
ratet war, wobei allenfalls auch
frühere Ehen angerechnet werden
können.
Eine geschiedene Frau ist beim
Tod des geschiedenen Mannes der
Witwe gleichgestellt, wenn die
geschiedene Ehe mindestens 10
Jahre gedauert hat und im
Scheidungsurteil der geschiedene
Mann zu Unterhaltsbeiträgen
an die geschiedene Frau ver-
pflichtet wurde. Diese Beiträge
können als wiederholte Zahlungen
oder als einmalige Leistungen ge-

Zeitlupe 3/93

Wollen Sie sich

werforerwer»
lassen?

Nein! Hinterlegen Sie eine letztwillige Verfügung auf Erdbestattung
beim Zivilstands- oder Bestattungsamt Ihres Wohnortes.

Nehmen Sie unsere Hilfe in Anspruch!

Auskünfte und Unterlagen zum Thema sind erhältlich beim

Verein für Erdbestattung
und Persönlichkeitsschutz VE+P
Sekretariat
General Weberstrasse 48
8500 Frauenfeld
Telefon 054 21 23 80
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RATGEBER

schuldet sein; es ist unerheblich,
ob die Pflicht für Unterhaltsbeiträ-

ge auf einen Zeitpunkt befristet
war und ob die Unterhaltsbeiträge
tatsächlich bezahlt wurden.
Witwen und ihnen gleichgestellte
geschiedene Frauen eines bei der
AHV versicherten Mannes, wel-
che die erwähnten Voraussetzun-

gen nicht erfüllen, können eine
einmalige Witwenabfindung be-

ansprachen. Kein Anspruch auf
Witwenabfindung besteht, sofern
die Witwe eine Invaliden-, Wai-
sen- oder Altersrente beanspru-
chen kann.
Aus den erwähnten Bestimmun-
gen ergibt sich, dass nach der gel-
tenden Regelung im Rahmen der
AHV tatsächlich mehrere Wit-
wenrenten zur Auszahlung ge-
langen können, wenn ein geschie-
dener und wiederverheirateter
Mann stirbt.
Zu beachten ist insbesondere, dass
alle Leistungen der AHV durch
Anmeldung bei der zuständigen
Ausgleichskasse geltend gemacht
werden müssen. Dies ist vor allem
wichtig für die von Ihnen erwähn-
ten Fälle, da die AHV keine Regi-
ster des Zivilstandes oder der To-
desfälle führen kann. Die zuständi-
gen Ausgleichskassen (siehe letzte
Seiten des Telefonbuches) und die
AHV-Zweigstellen der Gemein-
den geben Anmeldeformulare ab
und stehen für Auskünfte gerne zur
Verfügung.

Unterschied
Voll-/Maximalrente

7n 7/zrez' Rzzßnk war in der Zeii/wpe
7/95 aw/Seiie 54 zzz /esen, dass sz'c/z

ßeitragi/dcken der Frazz dei der
ßerec/znzzzzg einer F/ze/?aar-7?ezz/e
nz'c/zf az«wz>/:ezz. Meine Fran /za/
eine ßeitragMücke von unge/ä/zr
,/zin/ Ja/zren. Die FidgenoA^wc/ze
Azzsg/ez'cfoka.Me in Fern izai mir
dei der Renienßerec/znzzng im Ja/zr
7984 miigeiei/i, dass die .Beiträge
der Fratz nz'c/z? ßeriz'cksic/ziigi wer-
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den. Sie/zf diese Azzskzzzi// nic/zi im
Wz<ier.s/>rizc/z zzz 7/zren AzzMagezz?

Ich habe Gelegenheit gehabt, die
Frage im Erfahrungsaustausch mit
Kollegen zu erörtern. Dabei wurde
die Richtigkeit meiner Ausführun-
gen bestätigt. Gerne versuche ich,
allfällige Missverständnisse, die
Ihrer Anfrage zugrunde liegen
könnten, aufzuklären:

Eine Beitragslücke hat bei der
AHV zur Folge, dass eine auf-
grand des durchschnittlichen Jah-
reseinkommens berechnete Rente
im Verhältnis der Jahre mit fehlen-

den obligatorischen Beiträgen ge-
kürzt wird. Eine derart gekürzte
Rente wird als Teilrente bezeich-
net. Ob eine solche Rente vorliegt,
ist aus der Rentenverfügung er-
sichtlich.

Eine Rente mit voller Beitrags-
dauer Vollrente) wird nach
«Skala 44» berechnet, eine Rente
mit unvollständiger Beitrags-
dauer Teilrente) wird nach
einer «Skala» zwischen 43 und 1

berechnet. Auf jeder Rentenverfü-
gung muss die jeweils angewende-
te Rentenskala angegeben werden.

00 Relaxed
und aufgestellt

durch Knopfdruck in die Liegeposition,
in die Sitzposition oder

aufstehen stufenlos, mühelos.

Mobil und
unabhängig
Bewegungsfreiheit,
sicher und sauber
drinnen und draussen.

'COMTES
COMTES GmbH
Dorfstrasse 17c CH-9547 Heiterschen Tel. 054/51 20 84

I

I Senden Sie mir Ihre Gratisinformationen.

NameI
I
I

I PLZ/Ort
I

Strasse

Tel.

-I
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Wie sich aus den Unterlagen er-
gibt, ist Ihre Rente als Vollrente
nach Skala 44, also ohne Beitrags-
lücken, berechnet worden. Auf Ih-
rer Rentenverfügung muss denn
auch die Rentenskala 44 entspre-
chend vermerkt sein.

Allerdings kann aufgrund der ge-
meinsamen durchschnittlichen
Einkommen von Ihnen und Ihrer
Frau nicht ganz die maximale
Vollrente ausbezahlt werden (für
Ehepaare gegenwärtig Fr. 2820.-
monatlich). Die minimale Voll-
rente für Ehepaare beträgt bei vol-
1er Beitragsdauer die Hälfte, also
Fr. 1410.-. Sie ersehen daraus,

dass Ihre Rente nahe bei der Maxi-
malrente liegt.
Gerne benütze ich die Gelegen-
heit, Sie auf die Möglichkeit von
Ergänzungsleistungen zur AHV
hinzuweisen. Solche Leistungen
können wie eine Rente bean-
spracht werden, wenn Ihre Mittel
nicht ausreichen, um Ihren Le-
bensbedarf in dem gesetzlich vor-
gesehenen Rahmen zu decken.
Bei der AHV-Zweigstelle Ihrer
Wohngemeinde können Sie sich
allgemein beraten lassen. Insbe-
sondere bei hohen Krankheits-,
Pflege- oder Heimkosten ist eine
EL-Anmeldung angezeigt.

Dx (MX TMi/oZ/Tnor

Recht

Zwangsenteignung
7c/z Zzextee ein ginge/ebenes
Gn/ne/s/wcL on Jem /c/z se/tr Zzän-

ge. 7c/z Zza/ze r/en gröss/en 7e/Z me/-
«es Levens /wer verZ?rac/zt Jeßt
w/ZZ mim m/r a/Zes aMtan/en. An
r/er Grenze zn me/nem Granr/sfi/cÄ;
so/Zen näm//c/z i/izs 7>ere/fs Zieste-
ZteneZe AZters/te/m nmgeZmnt zmiZ

neue A/terswo/tnimgen r/az« er-
r/c/zfer werr/en. Mm /s? m/r z« O/z-

ren ge/commen, c/ass man m/c/z

zwangsenfe/gnen wi/rrZe, /a/Zs Zc/z

me/n GrnzzeZstneZ: n/c/zt /re/w/ZZ/g
iz/zge/ze« vv/ZZ. Kann man vv/iLZ/c/z

jemanrZen e/n/ac/z zwtzngsente/g-
nen? 7cZz Z>/n entsc/z/ossen, m/c/z
n/c/zt ZZe/n/cr/egen zn Zassen.

Ich kann Ihre Anfrage nur in allge-
meiner Art und Weise beantwor-
ten. Einzelheiten müssten anhand
der örtlichen Verhältnisse geprüft
werden. Tatsächlich haben der
Bund und alle Kantone die Mög-
lichkeit, das private Grundeigen-
tum zu enteignen. Dieses Enteig-
nungsrecht des Staates ist grand-
sätzlich für Werke im öffentlichen
Interesse vorgesehen. Die Enteig-
nung kann nur gegen volle Ent-
Schädigung erfolgen. Das Enteig-
nungsverfahren ist jeweils recht
kompliziert und bietet dem priva-
ten Grundeigentümer Gewähr,
dass er den vom Staat geltend ge-
machten Enteignungsanspruch
und gegebenenfalls die Höhe der
Entschädigung durch unabhängige
Instanzen überprüfen lassen kann.
Üblicherweise anerkennt der
Staat, dass der betroffene Bürger
im Rahmen des Enteignungsver-
fahrens Anspruch auf rechtlichen
Beistand hat, und übernimmt
die Anwaltskosten bis zum erst-
instanzlichen Entscheid. Somit
müssen Sie zwar davon ausgehen,

Die Heimkegelbahn,
das neue Freizeitvergnügen.
Ein beliebtes Spiel für Jung und Alt, das viel Freude und lu-
stige Stunden bereitet.

Das Spiel besteht aus einem Kegelkasten und der Kugel-
bahn. Der Kegelkasten ist mit Filz ausgeschlagen und
dadurch geräuscharm. Platzbedarf: 350 x 100 cm.

Alle Kegel werden mit einem Hände-
druck gleichzeitig aufgestellt. Mit einer
Abdeckplatte ist die Anlage schliess-
bar, die Rückseite dient als Schreib-
tafel.

Die Kegelbahn ist in der Höhe schräg
stellbar (Invalide und Rollstuhlabhän-
gigs)-

Diese solide und schön geschaffene
Anlage aus Naturholz eignet sich für
Altersheime, Jugendtreffs, Therapie-
stellen, Ünferhaltungslokale und Par-

tys.

Patent angemeldet.
Das Kegelspiel können Sie bei uns
während den Ladenöffnungszeiten
oder nach telefonischer Vereinbarung
ansehen und testen.
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